
 

 

 

 

Fachweisung betreffend Einholen des Sonderprivatauszuges zur Personensicherheitsprü-
fung bei Neueinstellung von Lehrpersonen 

 

Gültigkeitsbereich: Alle öffentliche Schulen des Kantons Basel-Landschaft 

Gültig ab: 1. August 2017 

Ersetzt: - 

Verantwortlicher 
Fachbereich: 

Stab Personal; Bildungs- Kultur- und Sportdirektion 

 

1. Gesetzliche Grundlage  

Gesetz über die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-
Landschaft (Personalgesetz, SGS 150) 

§10 Absatz1: Personendaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Stellenbewerberin-
nen und Stellenbewerbern dürfen bearbeitet werden, soweit sie für die Beurteilung der Eignung, 
der Leistung und des Verhaltens für das Arbeitsverhältnis notwendig und geeignet sind. 

 

2. Hintergrund 
Eine präventive Massnahme zur Vermeidung von Übergriffen in Schulen und Kindergärten ist, zu-
sammen mit zahlreichen anderen, die Wahrnehmung  der Sorgfaltspficht bei der Rekrutierung, 
insbesondere an den Schulen. Hier gilt ein sorgfältiges Studium der Bewerbungsunterlagen, ein 
geplantes und seriöses Bewerbungsgespräch, das Einholen von Referenzen beim letzten Arbeit-
geber und neu das Einfordern des Sonderprivatauszuges. Die Anstellungsbehörden tragen in den 
Schulen und Kindergärten die Verantwortung dafür, das Notwendige getan zu haben, dass keine 
vorbelasteten oder problematischen Personen angestellt werden. 

Am 1. Januar 2015 ist eine Revision des Strafgesetzbuches in Kraft getreten, welche das bisherige 
Berufsverbot (Art 67 StGB) erheblich erweitert: neu können in Strafurteilen auch ein Tätigkeitsver-
bot für ausserberufliche Tätigkeiten (Art. 67a StGB) sowie ein Kontakt- und Rayonverbot (Art. 67b 
StGB) ausgesprochen werden. Zudem wurde eine neue Art Strafregisterauszug geschaffen: im 
Sonderprivatauszug (Art. 371a StGB) werden neu ausschliesslich Urteile aufgeführt, die ein Tätig-
keits- bzw. ein Kontakt- und Rayonverbot enthalten. Dieser Sonderprivatauszug erhöht den Schutz 
Minderjähriger und besonders schutzwürdiger Personen vor sexuellen Übergriffen und häuslicher 
Gewalt, indem Arbeitgeber, Vereine oder andere Organisationen, die Tätigkeiten mit regelmässi-
gen Kontakten zu Minderjährigen und besonders schutzbedürftigen Personen anbieten, sich über 
entsprechende richterliche Verbote informieren lassen können bzw. sollen. Der Sonderprivataus-
zug gibt darüber Auskunft, ob es einer bestimmten Person verboten ist, eine Tätigkeit mit Minder-
jährigen oder mit besonders schutzbedürftigen Personen auszuüben oder mit solchen Personen in 
Kontakt zu treten.  
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Eine gesetzliche Pflicht für Arbeitgeber oder verantwortliche Organisationen, einen solchen Aus-
zug bei entsprechenden Anstellungen oder Tätigkeiten zu verlangen, wurde in den parlamentari-
schen Beratungen gestrichen. Umso wichtiger ist es also, dass das Einholen des Sonderprivat-
auszuges als Rekrutierungsinstrument im Kanton Basel-Landschaft eingeführt wird. 

Der Sonderprivatauszug kann für alle Personen, die in der Schweiz arbeiten, angefordert werden. 
Es besteht zusätzlich bei Grenzgängern die Möglichkeit einen Strafregisterauszug (Führungs-
zeugnis bei der Wohngemeinde) anfordern zu lassen. 

3. Umsetzung
Vor allen Anstellungen, auch bei  befristeten Arbeitsverhältnissen und bei Stellvertretenden Lehr-
personen ist ein Sonderprivatauszug zu verlangen. Der Sonderprivatauszug darf nur bestellt wer-
den, wenn er für eine berufliche oder eine organisierte ausserberufliche Tätigkeit benötigt wird, die 
einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder anderen besonders schutzbedürftigen Per-
sonen umfasst. Der Sonderprivatauszug ist nur mit einer Bestätigung des Arbeitgebers oder der 
Organisation erhältlich. Die Bestätigung muss über das Formular „Bestätigung des Arbeitgebers“ 
https://www.e-service.admin.ch/crex/app/wizard/navigate.do vom Arbeitgeber generiert, ausge-
druckt und unterschrieben dem Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmenden zugestellt werden. Die 
Pflicht zur Einreichung des Sonderprivatauszuges gilt für die Bewerbenden, die nach dem Vorstel-
lungsgespräch eine mündliche oder schriftliche Zusage erhalten (mit dem Vorbehalt, dass der 
Sonderprivatauszug eingereicht wird und darin keine Einträge enthalten sind). Im Vorstellungsge-
spräch soll der Grund dieser Massnahme erklärt werden: „Wir müssen uns versichern, dass keine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt werden, die wegen Übergriffen vorbestraft sind.“ Be-
werbende wissen damit, dass die Prävention gegen Übergriffe im Kanton Basel-Landschaft in den 
Schulen ein wichtiges Thema ist. Der Sonderprivatauszug ist mit einer Frist von max. bis zu 3 Mo-
naten nach Beginn der Tätigkeit der Schulleitung abzugeben. Die Schulleitung kontrolliert den 
zeitgerechten Eingang und den Inhalt des Sonderprivatauszuges. Bei einer nicht fristgerechten 
Einreichung des Sonderprivatauszuges wird der Prozess „Kündigung in der Probezeit“ angestos-
sen.  Bei einem Eintrag im Sonderprivatauszug informiert die Schulleitung den Schulrat und die 
Bildungs- Kultur- und Sportdirektion unverzüglich und leitet gleichzeitig den Prozess „fristlose Kün-
digung in der Probezeit“ ein.  

Die Kontrolle und Verantwortung für die Einholung des Sonderprivatauszuges liegt bei der Schul-
leitung und muss von dieser ausgeführt werden. Der Auszug wird im Personaldossier abgelegt. 

4. Kosten
Die Kosten für das Ausstellen des Sonderprivatauszuges werden von den Mitarbeitenden getragen 
und sind Teil der Bewerbungsunterlagen. Für die Schulen entsteht ein zusätzlicher administrativer 
Arbeitsaufwand.  

5. Referenzen
Referenzen einzuholen gehört zu einer seriösen Personalauswahl. Referenzen müssen eingeholt 
werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die notwendigen Angaben gemacht hat und das 
ausdrückliche Einverständnis dazu gibt. Am aussagekräftigsten sind die Referenzen des vorheri-
gen Arbeitgebers. Sind Bewerbende noch in ungekündigter Anstellung  und wollen ihren derzeiti-
gen Arbeitgeber nicht als Referenz angeben, ist das Ziel die Referenz bei dem vorherigen Arbeit-
geber einzuholen. Mit eingeholten Referenzen ist vertraulich umzugehen. Bei bestehenden Anstel-
lungen im Kanton Basel-Landschaft kann die Referenzauskunft auch beim Stab Personal der Bil-
dungs- Kultur- und Sportdirektion erfragt werden. 

https://www.e-service.admin.ch/crex/app/wizard/navigate.do
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Diese Fachweisung gilt für die Anstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen 
Schulen des Kantons Basel Landschaft. 

Bildungs- Kultur- und Sportdirektion 
Stab Personal 

Liestal, 1. März 2017 

6. Geltungsbereich, Inkraftsetzung und Einführungsbestimmungen



Prozess zum Einholen des Sonderprivatauszuges (SPA) 

 

 

 

Absagen 

2. Vorstellungsgespräch 

Anstellung / Vertrag 

Weiter 
ja/nein 

1. Vorstellungsgespräch 

 

Prozess SPA starten 

Absagen 
Weiter 
ja/nein 

Bestellformular SPA 
für Bewerber ausstel-

len 

Erhalt des SPA an den 
/die Bewerber/in 

Durch Bewerber/in 
fertig ausfüllen, ab-
senden und Gebühr 

einzahlen 

Rückgabe an die 
Schulleitung 

Einladung zum 2. Vor-
stellungsgespräch 

nein 

ja 

Innerhalb der ersten drei 
Monate der Anstellung 

nein 

ja 

Bei einer Erstanstellung von Ausländern 
und Grenzgängern muss ein Strafregister-
auszug aus dem Heimatland eingefordert 
werden.  

Bei einem Schulwechsel innerhalb des Kan-
tons muss ein neuer SPA angefordert wer-
den, wenn der vorliegende SPA älter als ein 
Jahr ist. Gleichzeitig müssen Referenzen 
eingeholt werden. 

 

Einholen Referenzen 

SPA ohne Eintrag

 

    

    

    

SPA mit Eintrag 

Anstellung bleibt unver-
ändert 

Einleitung Prozess frist-
lose Kündigung
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